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■ Beiträge/Zielgruppe

Das zentrale Thema der Fachzeitschrift „Die 
steuer liche Betriebsprüfung“ ist das ange-
wandte Steuerrecht im Blickfeld der Außen-
prüfung. Sie bringt bevorzugt Fachbeiträge 
zu in der Betriebs prüfung relevanten Frage-
stellungen des formellen und materiellen 
Rechts.
Als Fachorgan für die Wirtschafts- und Prü-
fungspraxis bietet „Die steuerliche Betriebs-
prüfung“ den umfassenden Erfahrungsaus-
tausch zwischen den in der Praxis der steuer-
lichen Außenprüfung beteiligten Kreisen. 
Ziel setzung der Zeitschrift ist es, durch zitier-
fähige Beiträge einen wesentlichen Beitrag 
zur Rechtsfortbildung und zur Einheitlichkeit 
der Besteuerung zu leisten.
Der Leserkreis der „Steuerlichen Betriebs-
prüfung“ setzt sich zusammen aus steuerbe-
ratenden Be rufen, Wirtschaftsprüfern, leiten-
den Angestellten im Rechnungs-/Steuer-
wesen der Unternehmen, Mit arbeitern des 
gehobenen und höheren Dienstes in der 
 Finanzverwaltung und Richtern in der 
 Finanzgerichtsbarkeit.

■ Information der Redaktion

Informieren Sie bitte die Redaktion vorab 
kurz über Ihre geplante Veröffentlichung 
und über den Zeitpunkt der Fertigstellung 
des Manuskriptes, damit Ihr Beitrag recht-
zeitig in den Redak tionsplan aufgenommen 
werden kann. (Anschrift der Redaktion 
 siehe rechts)

■ Redaktionelle Hinweise

1. An erster Stelle sollte die Lesbarkeit des 
Bei trages beachtet werden. Die Texte sollten 
daher angesichts der heutigen Lesegewohn-
heiten möglichst kurz gefasst sein. 
Über den Beitrag stellen Sie bitte den 
Namen und den Titel des Autors oder der 
Autoren mit ausge schriebenem Vornamen 
und den Wohnort.

Eine Gliederung des Beitrages mit Zwi-
schenüberschriften erleichtert die Les-
barkeit. Sperrungen und Unterstreichungen 
sollten vermieden werden – sie fi nden als 
Auszeichnungsmethode im endgültigen 
 Layout keine Verwendung. 

2. Zur Veranschaulichung sind Grafi ken und 
Ta bellen erwünscht und mit einem Hinweis 
an der entsprechenden Textstelle zu kenn-
zeichnen; bei Entnahme aus anderen Publi-
kationen ist die Quelle anzugeben.

3. Der Text soll endlos mit Absatzmarken 
geschrieben werden. Fügen Sie bei der 
Zusendung bitte immer zusätzlich auch 
einen Ausdruck des Manuskriptes bei. 

4. Literaturhinweise sind nicht in den Text 
einzu arbeiten, sondern mittels der von dem 
Textver arbeitungssystem angebotenen 
Fußnotenverwaltung zu erstellen.

5. Falls eine Rücksendung von Unterlagen 
ge wünscht wird, ist dies schon bei der 
Übergabe des Manuskripts zu vermerken.

6.  Die Schriftleitung behält sich grundsätzlich 
Änderungen vor.



■ Kontaktdaten Redaktion:

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 
ESV-Redaktion Steuern
Ass. iur. Franz Lübbehüsen, LL.M. Taxation
Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin
Telefon: (030) 25 00 85-575
Telefax: (030) 25 00 85-305 
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■ Technische Hinweise

1. Ihr Manuskript – erstellt mit einer gängigen 
Textverarbeitung, vorzugsweise MS-Word, 
sonst zusätzlich im RTF-Format – schicken 
Sie bitte per E-Mail an die Schriftleitung 
unter: F.Luebbehuesen@ESVmedien.de

2. Abbildungen oder Grafi ken sind immer 
auch als separate Bild-Dateien oder Scan-
vorlagen zu übermitteln. Auf Schatten, 
runde Ecken und auf eine drei dimensionale 
Darstellung bei Diagrammen ist bei der 
Erstellung zu ver zichten. Als Bildbreiten 
stehen  83 mm und 171 mm zur Ver fügung. 
Beachten Sie bitte bei der Erstellung der 
Grafi ken, dass die Endgröße der Groß-
buchstaben bei der Bildbeschriftung 2 mm 
nicht unter schreiten darf. 

■ Korrekturen, Honorar

Während der Herstellungsphase der jewei-
 ligen Aus gabe erhalten 
Sie einen Korrekturabzug 
Ihres Beitrages zusam-
men mit dem Formular 
„Eilige Korrektur“. Bitte 
leiten Sie ein kor-
 ri gier tes Exemplar bis zu 
dem auf dem Formular 
vermerkten Termin an 
die Redak tion zurück. 
Sind die Angaben für die 
Honorar überweisung und 
Ihre Steuer nummer dem 
Verlag noch nicht be-
kannt, tragen Sie diese 
bitte auch in das Formu-
lar ein. Das Formular im-
mer zusammen mit dem 
korrigierten Abzug zu-
rückschicken. 

■ Rechtliche Hinweise

1. Zur Veröffentlichung 
angebotene Beiträge müssen 
frei sein von Rechten 
Drit ter. Sollten sie auch an 
anderer Stelle zur Veröffent-
lichung oder ge werblichen 
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Die freiberufliche Sozietät in der aktuellen  
Rechtsprechung des BFH 

Von Rechtsanwalt Prof. Dr. Dieter Schulze zur Wiesche, Nordkirchen

I. Einleitung

Die freiberufliche Sozietät – in der Form einer GbR und 
der Partnerschaftsgesellschaft1) – kann auch gemein-
schaftlich ausgeübt werden. Der gemeinschaftlichen 
Ausübung muss ein Gesellschaftsverhältnis zugrunde 
liegen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 4 EStG i.V.m. § 15 Abs. 1 
Nr. 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 EStG). Der Gesellschafts-
zweck muss ausschließlich auf eine freiberufliche Tätig-
keit ausgerichtet sein (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG). Die GbR 
kann als Gemeinschaft nur eine freiberufliche Tätigkeit 
i.S.d. § 18 EStG ausüben, wenn alle Gemeinschafter in 
ihrer gesamthänderischen Gebundenheit selbständig auf 
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverant-
wortlich tätig sind. Somit kann eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts nur eine freiberufliche Tätigkeit ausüben, 
wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
− Grundlage der gemeinsamen Ausübung muss ein Ge-

sellschaftsverhältnis bzw. ein vergleichbares Gemein-
schaftsverhältnis sein;

− Gesellschaftszweck muss ausschließlich auf eine frei-
berufliche Praxis gerichtet sein; 

− die Gemeinschafter müssen Mitunternehmer sein;
− die Gemeinschafter müssen fachlich vorgebildet sein; 
− jeder muss in eigener beruflicher Verantwortung seine 

Tätigkeit ausüben; 
− die Tätigkeit eines jeden Gemeinschafters muss der 

eines Berufsträgers entsprechen.2)

Sind die Voraussetzungen gegeben, ist die GbR Gewinn-
ermittlungssubjekt, d.h. der Gewinn wird für alle Ge-
meinschafter einheitlich und gesondert ermittelt und 
festgestellt. In die Gewinnfeststellung sind auch sog. 
Sondervergütungen miteinzubeziehen (§ 18 Abs. 4 EStG 
i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG).3)
Nach der Rechtsprechung4) ist auch die freiberufliche Mit-
unternehmerschaft Gewinnerzielungs-, Gewinnzurech-
nungs-, Gewinnermittlungs- und Gewinnfeststellungssub-
jekt. Alle Faktoren, die den Gewinn beeinflussen, sind der 
Mitunternehmerschaft zuzurechnen. Das gilt nicht nur 
für das Betriebsvermögen, sondern vor allem für alle Ge-
schäftsvorfälle, die sich während eines Wirtschaftsjahres 
ereignen. Sie werden zunächst einmal der Gesellschaft 
zugerechnet. Der Gesellschafter nimmt hieran nur über 
die Gewinnverteilung (seinen Gewinnanteil) teil.5)

II. Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH)6) entfaltet eine Personengesellschaft nur dann 

1) Gesetz zur Schaffung von Partnerschafts-Gesellschaften v. 25.7.1994, 
BGBl. I 1994, 1744.

2) Vgl. Schulze zur Wiesche, StB 1999, 329.
3) Zu freiberuflichen Mitunternehmerschaften Nieland in Littmann/Bitz/

Pust, § 18 EStG, Rz. 269 ff.; Seeger in L. Schmidt, § 18 EStG Rz. 39.
4) BFH v. 16.6.1994 IV R 48/93, BStBl. II 1996, 82; BFH v. 22.1.1994 VIII R 63/93, 

BStBl. II 1994, 93.
5) Seeger in L. Schmidt, § 18 EStG, Rz. 40; BFH v. 4.7.2007 VIII R 77/05, BFH/

NV 2008, 53; BFH v. 8.4.2008 VIII R 73/05, BStBl. II 2008, 681; BFH v. 
28.10.2008 VIII R 69/06, BStBl. II 2009, 642, jeweils m.w.N.

6) BFH v. 18.9.2012 VIII R 47/09.

eine Tätigkeit, die die Ausübung eines freien Berufs i.S. 
von § 18 EStG darstellt, wenn sämtliche Gesellschafter 
die Merkmale eines freien Berufs erfüllen, denn die tat-
bestandlichen Voraussetzungen der Freiberuflichkeit 
können nicht von der Personengesellschaft selbst, son-
dern nur von natürlichen Personen erfüllt werden. Das 
Handeln der Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen 
Verbundenheit und damit das Handeln der Gesellschaft 
darf kein Element einer nicht freiberuflichen Tätigkeit 
enthalten7).
Das bedeutet, dass jeder Gesellschafter als Steuerpflichti-
ger die Hauptmerkmale des freien Berufs in eigener Per-
son positiv erfüllen muss; er muss über die persönliche 
Berufsqualifikation verfügen und eine freiberufliche Tä-
tigkeit, zu deren Ausübung er persönlich qualifiziert ist, 
tatsächlich auch entfalten8).
Erfüllt auch nur einer der Gesellschafter diese Vorausset-
zungen nicht, so erzielen alle Gesellschafter Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG9).
Der Beteiligung eines Berufsfremden gleichgestellt ist 
die mitunternehmerische Beteiligung einer Kapitalge-
sellschaft, und zwar unabhängig von der Qualifikation 
der anderen Gesellschafter und ohne Rücksicht auf die 
Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG10).
Eine GmbH erzielt gemäß § 8 Abs. 2 KStG in vollem Um-
fang Einkünfte aus Gewerbebetrieb (vgl. auch § 2 Abs. 2 
GewStG). Sie kann daher keine freiberuflichen Einkünf-
te beziehen, selbst wenn sie durch ihre Organe, insbe-
sondere durch ihre Geschäftsführer, der Art nach aus-
schließlich freiberuflich tätig ist und sowohl diese als 
auch sämtliche Gesellschafter die persönliche Qualifika-
tion für eine freiberufliche Tätigkeit besitzen11). Einkom-
mensteuer- und gewerbesteuerrechtlich ist eine GmbH 
deshalb bei der Qualifikation der Tätigkeit einer Perso-
nengesellschaft als berufsfremde Person zu werten. Da 
eine GmbH als juristische Person des Privatrechts ein ei-
genständiges Rechtssubjekt ist, kann bei der Besteue-
rung einer GmbH als solcher durch die GmbH nicht hin-
durchgegriffen werden; ebenso scheidet ein derartiger 
Durchgriff bei der Beurteilung der Tätigkeit einer Perso-
nengesellschaft aus, an der eine GmbH mitunternehme-
risch beteiligt ist12).
Allerdings ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH 
nicht jeder zivilrechtliche Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft auch Mitunternehmer i.S. von § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG, sondern nur dann, wenn er aufgrund 
seiner gesellschaftsrechtlichen (oder einer wirtschaftlich 

 7) St. Rspr. vgl. BFH v. 11.6.1985 VIII R 254/80, BStBl. II 1985, 584; BFH in 
BStBl. II 2008, 681.

 8) Vgl. BFH in BFHE 223, 206, BStBl. II 2009, 642, unter 11.3.b.
 9) BFH in BFHE 221, 238, BStBl. II 2008, 681, m.w.N.
10) BFH v. 3.12.2003 ZV B 192/03, BFHE 204, 290, BStBl. II 2004, 303; Nichtan-

nahmebeschluss des BVerfG v. 19.4.2004 1 BvR 549/04.
11) BFH in BFHE 221, 238, BStBl. II 2008, 681, m.w.N.; Brandt in Herrmann/

Heuer/Raupach, § 18 EStG, Rz 5, m.w.N.
12) BFH in BFHE 221, 238, BStBl. II 2008, 681, m.w.N.; Brandt in Herrmann/

Heuer/Raupach, § 18 EStG, Rz 5, m.w.N.; BFH v. 27.3.2007 VIII R 64/05, 
BStBl. II 2007, 639; BFH v. 1.8.1996 VIII R 12/94, BStBl. II 1997, 272; BFH 
v. 18.3.2004 III R 25/02, BStBl. II 2004, 787; BFH v. 23.4.2009 IV R 73/06, 
BStBl. II 2010, 40; BFH v. 9.4.1987 VIII B 94/86, BFH/NV 1987, 509.

Musterseite aus
 „Die steuerliche Betriebsprüfung“

Nutzung angeboten worden sein, muss dies 
angegeben werden. Mit der Annahme zur 
Ver öffent lichung überträgt der Autor dem 
Verlag das ausschließliche Verlagsrecht und das 
Recht zur Herstellung von Sonderdrucken für 
die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. 
Eingeschlossen sind auch die Befugnis zur 
Einspeicherung in Daten banken, der Verbrei-
tung auf elektronischem Wege (online und/oder 
offl ine), das Recht zur weiteren Vervielfälti gung 
zu gewerb lichen Zwecken im Wege eines foto-
mechanischen oder eines anderen Verfahrens 
sowie das Recht zur Lizenzver gabe. 

2. Sollten Sie Interesse an Sonderdrucken Ihres 
Bei trages haben, sprechen Sie uns bitte an. Für 
diese kostenpfl ich tige Leistung erstellt Ihnen der 
Verlag gern ein Angebot. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern persön-
lich zur Verfügung.
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Grenzüberschreitende Nutzung von
Namens- bzw. Markenrechten in
der aktuellen Prüfungspraxis
Von Dipl.-Finanzwirt (FH) Michael Bär, Nürnberg*

I. Einführung

Die Frage der Vergütung einer Nutzung von Namen und Marken
innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe i. S. des
§ 90 Abs. 3 Satz 4 AO ist seit Jahren Prüfungsschwerpunkt in-
und ausländischer Betriebsprüfungen.1

Die Feststellung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnis-
se, die für die Steuerpflicht und für die Bemessung der Steuer
maßgebend sind (Besteuerungsgrundlagen)2 ist bei der Nutzung
von Namens- und Markenrechten ungeachtet der jüngst ergange-
nen höchstrichterlichen Rechtsprechung unverändert schwierig.
Zur Feststellung des Sachverhalts kann die Finanzbehörde im
Rahmen ihrer Verpflichtung zur Amtsermittlung auch Sachver-
ständige hinzuziehen.3 Dies ist in Einzelfällen bereits geschehen,
soweit keine ausreichenden Sachverhaltsangaben des Steuer-
pflichtigen vorlagen.

Erfolgte die Nutzung bisher unentgeltlich wird für Veranla-
gungszeiträume vor 2013 zudem die Frage gestellt, ob ohne
Lizenzvertrag eine Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG überhaupt
zulässig ist.4

1. Abgrenzungsgrundsätze
Die entgeltliche Überlassung immaterieller Werte im Konzern-
verbund kann eine verdeckte Gewinnausschüttung i. S. des § 8
Abs. 3 Satz 2 KStG sein, wenn sie – dem Grunde und/oder der
Höhe nach – nicht dem entspricht, was ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter der Kapitalgesellschaft zu zahlen
bereit wäre.5

§ 1 AStG lässt andere Bestimmungen über die Berichtigung
im Wege der Idealkonkurrenz unberührt und damit den Vorrang.
Dies gilt vor allem für verdeckte Gewinnausschüttungen und
verdeckte Einlagen. Maßstab für die Berichtigung nach § 1 AStG
ist der Fremdvergleichspreis. § 1 AStG ist sowohl auf Fälle an-
zuwenden, bei denen die Einkünfte des Steuerpflichtigen infolge
Vereinbarung unangemessener Preise gemindert worden sind, als
auch auf Fälle, bei denen Entgelte nicht vereinbart und Einkünfte
demzufolge bisher nicht erzielt worden sind.6

Der BFH hat im Jahre 2016 seine bisherige Rechtsprechung7

aus dem Jahr 2000 zur Überlassung des Konzernnamens, der ggf.
zugleich als Markennamen oder Markenzeichen geschützt ist, be-
stätigt.8

Der BMF nahm diesen Stand der Rechtsprechung zum Anlass,
zur Anwendung des § 1 AStG im Hinblick auf die „Namens-
nutzung im Konzern“ und die Überlassung von Markenrechten
zwischen dem Steuerpflichtigen und einer ihm nahestehenden
Person i. S. des § 1 Abs. 2 AStG in einer umfassenden Verwal-
tungsanweisung9 Stellung zu nehmen.

Die bisherige Kommentierung des BMF-Schreibens10 geht auf
offene Fragen ein, lässt aber zum Teil auch neue Fragen entstehen.

In der praktischen Rechtsanwendung kristallisiert sich aktu-
ell nachfolgender Fokus, wobei tatsächlich zu konstatieren ist,

dass das (Schlussbesprechungs-)11 Klima in der Frage von Mar-
kenverrechnungen vielfach schwieriger geworden ist.12 Dies ist
häufig aber auch eine Folge der nicht ausreichenden Erfüllung
der Dokumentationserfordernisse des § 90 Abs. 3 AO. Damit fin-
den Diskussionen regelmäßig im Anwendungsbereich des § 162
Abs. 3 AO statt (Widerlegungsbemühungen des Steuerpflichti-
gen).

2. Lizenzvertrag „vor dem 31. 12. 2012“ erforderlich?
Der BFH hat mit seinem Leitsatz im Urteil vom 21. 1. 2016 erneut
hervorgehoben, dass eine (bloße) Namensnutzung im Konzern
keine Geschäftsbeziehung zum Ausland i. S. des § 1 Abs. 4 AStG
begründet, die einen Korrekturbetrag i. S. des § 1 Abs. 1 AStG
a. F.13 rechtfertigen könnte. Der Urteilsfall betraf die Streitjahre
2004 bis 2006 und damit auch ausschließlich die Rechtslage in
diesen Veranlagungszeiträumen.

Die höchstrichterliche Entscheidung ist zu einem sog. „Out-
bound-Fall“ ergangen, also der Nutzung eines eingetragenen (im
Urteilsfall graphisch gestalteten) Markenzeichens durch eine aus-
ländische Tochtergesellschaft. Damit ging es um die Anwendung
des § 1 Abs. 1 AStG, der begrifflich eine Geschäftsbeziehung i. S.
des § 1 Abs. 4 AStG voraussetzt.

Im Streitsachverhalt erfolgte die Nutzung allerdings aufgrund
einer Regelung im Gesellschaftsvertrag, die seitens des Finanz-
gerichts14 zugleich in einen schuldrechtlichen Zusammenhang
gestellt wurde. Diesen schuldrechtliche Ansatz verneinte der BFH
sowohl nach dem Wortlaut der Regelung als auch nach den Ge-
samtumständen der Errichtung der Gesellschaft. Der BFH sah
im Urteilsfall keinen anderen Zusammenhang, als vielmehr die
ausschließliche Festlegung des Firmennamens der ausländischen

* Diplom-Finanzwirt (FH) Michael Bär ist Regierungsdirektor im Bayerischen
Landesamt für Steuern in Nürnberg. Der Beitrag ist nicht in dienstlicher Ei-
genschaft verfasst.

1 Für Deutschland als Ansässigkeitsstaat u. a. z. B. auch im Rahmen der Prü-
fung von Gegenberichtigungsanträgen infolge von DBA-Regelungen, die
Art. 9 Abs. 2 OECD-Musterabkommen entsprechen. Vgl. auch Eigelshoven in
Vogel/Lehner, DBA, 6. Auflage, Rz. 158 ff. zu Art. 9.

2 Zu den Prüfungsgrundsätzen vgl. § 199 Abs. 1 AO i. V. m. § 7 BpO 2000.
3 Vgl. §§ 88, 96 AO.
4 Vgl. z. B. Hagemann/Kahlenberg/Cloer, BB 2017, 2775.
5 Zur Überlassung des Konzernnamens BFH v. 9. 8. 2000 I R 12/99, BStBl. II

2001, 140.
6 BMF v. 12. 4. 2005, BStBl. I 2005, 570 unter Tz. 5.3.3.
7 BFH v. 9. 8. 2000 I R 12/99, BStBl. II 2001, 140.
8 BFH v. 21. 1. 2016 I R 22/14, BStBl. II 2016, 336.
9 BMF v. 7. 4. 2017, BStBl. I 2017, 701.
10 Vgl. z. B. Beermann, BB 2017, 1431 bzw. Birnbaum/Nientimp, DB 2017, 1673

sowie Knauer/Bär, TPI – Transfer Pricing International 2017, 179.
11 § 201 AO.
12 Vgl. auch Stein/Schwarz, BB 2017, 1566.
13 AStG a. F. entspricht im Urteilsfall dem Gesetz zum Abbau von Steuer-

vergünstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbauge-
setz – StVergAbG – v. 16. 5. 2003, BGBl. I 2003, 660, BStBl. I 2003, 321).

14 FG Münster v. 14. 2. 2014, EFG 2014, 921.
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Reihenlieferungen ins Drittlands-
gebiet
Dipl.-Kfm. Detlef Pieske-Kontny, Berlin

I. Vorbemerkung

Schließen mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand
Liefergeschäfte ab und gelangt dieser Gegenstand bei der Beför-
derung oder Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer
an den letzten Abnehmer (Reihengeschäft), so ist die Beförderung
oder Versendung des Gegenstands gem. § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG1

nur einer der Lieferungen zuzuordnen; die anderen sind als sog.
ruhende Lieferungen zu beurteilen.

Dieser Aufsatz behandelt Reihenlieferungen ins Drittlands-
gebiet. Hierbei werden die gesetzlichen Änderungen zum
01. 01. 2020 durch den neu eingefügten § 3 Abs. 6a UStG und die
jüngere Rechtsprechung berücksichtigt. Rechtsfragen im Zusam-
menhang mit innergemeinschaftlichen Reihenlieferungen und
dem innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft i. S. von § 25b
Abs. 1 UStG werden hier nicht behandelt.

II. Ort der Lieferung

1. Grundsatz
Bei Reihengeschäften werden im Rahmen einer Warenbewegung
(Beförderung oder Versendung) mehrere Lieferungen ausgeführt,
die in Bezug auf den Lieferort und den Lieferzeitpunkt jeweils
gesondert betrachtet werden müssen.2

Wird der Gegenstand einer Lieferung durch den Lieferer, den
Abnehmer oder einen vom Lieferer oder vom Abnehmer be-
auftragten Dritten befördert oder versendet, gilt die Lieferung
gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG dort als ausgeführt, wo die Be-
förderung oder Versendung an den Abnehmer oder in dessen
Auftrag an einen Dritten beginnt. Nur bei einer Beförderungs-
oder Versendungslieferung kommt eine Steuerbefreiung für Aus-
fuhrlieferungen gem. § 6 UStG oder für innergemeinschaftliche
Lieferungen gem. § 6a UStG in Betracht.3

2. Ort der Lieferung bei Reihengeschäften
Für die in einem Reihengeschäft ausgeführten Lieferungen er-
geben sich die Lieferorte sowohl aus § 3 Abs. 6 UStG als auch
aus § 3 Abs. 7 UStG. In Fällen einer Beförderungs- oder Versen-
dungslieferung gilt die Lieferung gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG
dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an den
Abnehmer oder in dessen Auftrag an einen Dritten beginnt. In
den Fällen einer ruhenden Lieferung ist der Lieferort nach § 3
Abs. 7 Satz 2 UStG zu bestimmen.4

3. Ruhende Lieferungen
Findet bei einer Lieferung keine Warenbewegung statt, spricht
man von einer ruhenden Lieferung.5 Eine solche nicht warenbe-
wegte Lieferung erfüllt nicht die Tatbestandsvoraussetzung einer
Ausfuhrlieferung („den Gegenstand der Lieferung in das Dritt-
landsgebiet … befördern oder versenden“).6

Ruhende Lieferungen, die einer Beförderungs- oder Versen-
dungslieferung vorangehen, gelten an dem Ort als ausgeführt, an
dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands beginnt.7

Ruhende Lieferungen, die einer Beförderungs- oder Versen-
dungslieferung nachfolgen, gelten an dem Ort als ausgeführt, an
dem die Beförderung oder Versendung des Gegenstands endet.8

III. Drittlandsgebiet

Das Drittlandsgebiet umfasst neben Afrika, Amerika, Asien, Aus-
tralien und Ozeanien in Europa die Gebiete und Staaten, die nicht
zum Gemeinschaftsgebiet gehören wie Albanien, Andorra, Arme-
nien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien-Herzegowina, die Färöer-
Inseln, Georgien, Gibraltar, Grönland, Großbritannien9, Island,
Kasachstan, Kosovo, Liechtenstein, Nordmazedonien, Moldau,
Montenegro, Norwegen, Russland, San Marino, die Schweiz, Ser-
bien, die Türkei, die Ukraine, der Vatikan und der von der Türkei
besetzte Teil Zyperns.10

Die Kanarischen Inseln, der Berg Athos (orthodoxe Mönchs-
republik mit autonomem Status auf der griechischen Halbinsel
Chalkidikí11), die italienische Enklave Campione d´Italia in der
Schweiz, das Zollausschlussgebiet Livigno in der Lombardei, die
spanischen Städte Ceuta und Melilla an der nordafrikanischen
Küste, die Kanalinseln Jersey, Guernsey, Alderny, Sark und Herm,
die Insel Man12, die autonomen finnischen Åland-Inseln sowie
die überseeischen Gebiete Aruba, die Inseln Curaçao, Sint Maar-
ten, Bonaire, Saba und Sint Eustatius, Guadeloupe, Französisch-
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy und
Saint-Martin gehören zum Drittlandsgebiet13 und nicht zum Ge-
meinschaftsgebiet.14

Auch die deutsche Insel Helgoland und die deutsche Enklave
Büsingen in der Schweiz gehören ebenfalls zum Drittlandsge-
biet.15

1 § 3 Abs. 6a UStG wurde eingefügt durch das Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften v. 12. 12. 2019 und ist ab 01. 01. 2020 anzuwenden. Vgl. hierzu
auch Heuermann in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, EL 88, § 3, Rn. 464 u. 473.

2 UStAE 3.14 Abs. 2 Satz 1 zu § 3 UStG.
3 UStAE 3.14 Abs. 2 Satz 3 zu § 3 UStG.
4 UStAE 3.13 Abs. 5 zu § 3 UStG.
5 BMF v. 18. 04. 1997 – IV C 3 – S 7116 a – 11/97, BStBl. I 1997, 529 unter

Rn. 1.
6 FG Düsseldorf v. 04. 05. 2018 – 1 K 2413/16 U, EFG 2018, 1306 un-

ter I.2.b.cc.3. Die Revision wurde vom BFH mit Urteil v. 11. 03. 2020 –
XI R 18/18 (ECLI:DE:BFH:2020:U.110320.XIR18.18.0), BFH/NV 2020, 1195
als unbegründet zurückgewiesen.

7 UStAE 3.13 Abs. 5 zu § 3 UStG.
8 UStAE 3.13 Abs. 5 zu § 3 UStG.
9 Seit dem sog. Brexit zum 01. 01. 2021.
10 Vgl. UStAE 1.10 zu § 1 UStG.
11 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Athos, abgerufen am 12. 10. 2021.
12 Seit dem sog. Brexit zum 01. 01. 2021.
13 Vgl. BMF v. 19. 11. 2008 – III B 3 – A 0601/0, SIS 08 45 37 hinsichtlich der

elektronischen Anmeldung des Warenverkehrs zur Versendung in Sonderge-
biete.

14 UStAE 1.10 Abs. 1 zu § 1 UStG.
15 BMF v. 12. 08. 2014 – IV D 3 – S 7133/14/10001, BStBl. I 2014, 1202, Anla-

ge 1 unter 3.2.
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